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Stellungnahme der Gemeinde Kasseedorf zum Abwägungsbereich planungsraum il Ost
lnformelles Planungskonzept

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeirde Kasseedorf be{ürwortet grurdsäElicfr die vom Bund und dem Land Schlesa,ig-
l-üohfiein initiHte Enagiarene. So wurde Oebpighd in der Gercinde lGsseedorf bereits vor
Jahren dne größerc PMorc*taikanlage enicfite{ und in B€ffieb genommen.

Die Möglichkeit, dne fr{ihzeit§en Stellungnahne im Rahmen der Neuaufisteltung des TeilregionaF
planes (Sacfiüerna Wndenergb) abgeben zu können, begruße ir:ir im Namen der Gemeinde
Kasseedorf sehr.

Es wurde daher am24.A3.2016 dre Arbeibgruppe tMndkrd aus den drei Fraktionen der Ge-
meindevertrcdung tGsseedorfs gegrürdet- ln den darauf fosenden Siüzungen am 31.03. urd
18.04.2016 be*eiligten §ch fachkundige und interesslerte Btrfgerinnan und Bilrger aus der G+
meinde an der Arbdtsgruppe.

Ebenfalls *urde im Rahmen einer Eirnvohneners.ilnmlung am 26.06.2016 mil ca. 65 personen, in
der Sitzung des Bau-, Wege- und Umwettausscfiusses am 1O.OS.ZO16 sourie in der darauf fosen-
den Sitrung der Gemeinderrertrctung das Thema Windenergie in ds Gemeinde l(asseedorf hin-
reichend erörtert und diskutbrt.

Die Aburägurqsbereiüe für die Windenergien@rq im Rahnen der Teilaufsdlurg der Regio
rytqlane Planungsraum ttl, Teilberei$ Ost auf dernGebbt der Gemeinde lGsseedärf, Stanä
17.03.2Aß, urerden aus Sicfit der Gerneinde lGsseedorf den hotren Voraussetzungen an der
Energiewende durcfi einen engen rccrrüicften Rahmen nicht gerecfrt.

lnsbesondere zefin hart+ und weiche Tafukribrien sowb l«iterien für den weiteren Abu@ung+
prozess, kategorisiert in vierAbactrnfüe, stehen den Ahffägungsbereidren auf dem GebiAtei
Gemeinde Kasseettorf gegenüber und scfrlbßen db doiligen AOwagurqsbereicfie aus:
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1) Abstandsfläche zu Wohnbebauung
- Haftes Tabukiteium,,überplanter und nichtübetplanter lnnenbereich"

2) Natur- und Artenschutz
a) Naturschutz

- Kriterium für den wertercn Abwägungsprczess,Charckterisi*he Ladslr;haft*
diume'

- Kriteium für den weiteren Abwägungsprozess .Schützenswette Geatory"

b) Artenschutz

']';ff;#itr r* weitercn Abwäsunssprozess,Geörrer mit beson&rer
Bedeutung für den Fledermaus*hutz"

2) Rotbaucfiunke
- Weiches Tabukriteium Strcng gexhüfr nxh FFH-RL und BNatSchG
3) Seeadler, Rotmilan, ueitere Großvögel

- Kriterium für &n wertercn Abwägungqrozess,3-000 m Seeadler-
horst

- Kriterium für &n weiteren Abwfllungsprozess 
"Geöiet mit besr:irrrde-

rcr fucbutung für Grüv@el'

3) Tourismus und Erholung
- Kriterium für den weiteren Abwägungsprozess ,.Naturparke"
- Kriterium für den weiteren Abwägungsprozess ,,Schwerpunkträume für Touris-

mus und Erholung"

4) Netzkapazität
- Kiterium für den weiteren Abwägungsprozess ,,Netzkapazität"

lm Folgenden wird auf diese Punkte eingegangen

Zu 1) Abstandsfläche zu Wohnbebauuno
H aftes Tabukriterium "überplanter und nichtüberplanter I nnenbercich"

lm Runderlass der Staatskanzlei vom 23. Juni 2015 - StK LPW -Az 500.99 sind sogenannte wer-
che Tabukriterien festgelegt worden. Ein Kriterium ist der Abstand von 800 m zu Siedlungsberei-
chen mit Wohnfunktion bzw. das abzuwägende Ausnahmekriterium des Abstands zu planerisch
verfestigten Siedlungsflächenausweisungen von 800 m gemäß § 18a Abs. 2 LaptaG

Der Abwägungsbereich östlich von Freudenholm (Karte Planungsraum lll Ost, Stand 17.03..2016)
wird diesen Kriterien nicht gerecht, da die Ortschaft Bergfeld nicht ausreichend berücksichtigt
wurde lch bitte Sie, die rechtskräftige, als Anlaqe 1 beigefügte. Abrundungssatzung Bergfeld bei
der Ermittlung der Abwägungsbereiche zu berücksichtigen. Diese umfasst insbesondere den süd-
östlichen Teil Bergfelds. Oie südliche Grenze des Geltungsbereichs der Abrundungssatzung als
Referenzpunkt der 800 m Abstandsflächen lassen erkennen, dass sich der Abwägungsbereich
östlich von Freudenholm wesentlich verkleinert. Die verbleibende Fläche des Abwägungsbereichs
entspräche nicht den Zielen der Landesplanung, da es sich dann um eine Kleinstfläche handelt.
auf denen die Errichtung von Windparks mit mindestens dreiWKA nicht möglich ist.

Zu 2) Natur- und ArtenschuE
lch bitte Sie, dem von der Landesplanung in Auftrag gegebenen Gutachten und den daraus ent-
standenen Empfehlungen des Abschlussberichtes ,Erarbeitung einer fachtictren Grundlage zur
Abgremung von charakteristischen Landscfraftsräumen als Ausscfrlussfläcfren für die Vvindener-
gienuEung' vom25.A2.2016 beiderAusreisung von Abwägungsbereicfren zu folgen und die Ab



wägungsbereiche der Gemeinde Kasseedorf insbesondere aus folgenden Grtinden zukünftig nicfrt
mehr als potenzielle Flächen für d're Windkraft zu führen.

a) NaturschuE
Kitenum für den weiteren Abwägungsprozess ,,Charakteristische Landschaftsräume"

/'/, /'". -. '... ....r'r
Die beiden Abwagungsbereiche auf dern Gebiet der Gemeinde Kasseedorf liegen irir ,,Naturpark
Holsteinische Schweiz". Eine Ausweisung dieser Flächen für Windanlagen ist nicht vereinbar mit
dem Charakter und der Zielsetzung der Naturparke.

Diese Auffassung wird ebenfalls im o.g. Abschlussbericht S. 100 geteilt. Dort wird der charakteris-
tische Landschaftsraum Bungsberg-Region mit der höchsten Kategorie "Bewertung sehr hoch"
dargestellt. Weiter wird dort (Abb. 19-21, S" 99 - 101) dargestellt, dass beide Abwägungsflächen
der Gemeinde Kasseedorf im Kernbereich charakteristischer LaMschaftsräume liegen und dass
diese als Tabukriterium im Sinne großräumiger Freihaltebereiche geführt werden.

Vertiefend wird dies im Anhang 9.5 des Abschlussberichtes dargestellt. Die Bungsberg-Region
wird als schützenswerte "Endmoränenlandschaft mit landschaftlich markanten Höhen mit höchster
Erhebung Schleswig-Holsteins (Bungsberg mit 167,4 m ü Nltl, Nunatak) sowie tief eingeschnittene
Bachschluchten" beschrieben und werden mehrfach angeführt: zehn Mal unter,.naturbedingte Ei-
genart" und sechs Mal unter,,kulturbedingte Eigenart". Anbei erhalten Sie zwei Fotos dieser Land-
schaft, welche die Besonderheit hervorheben, Anlaoe 2 und 3. Durch die Möglichkeit der Errich-
tung von Windkraftanlagen als wesensfremde Bebauungen würde die natürliche und in diesem
Falle auch besondere Eigenart empfindlich geprägt und beeinträchtigt.

Bereitrs im Landschaftsprogramm Schlesltig-Holstein von 1999 wurden eben diese Stauchmorä
nen Bungsberg wegen ihres hohen landschafisprägenden Wertes, ihrer tiefen Bachschluchten,
der Seltenheit in Schleswig-Holstein und der Tatsache, dass es sich um die höchste Erhebung in
Schlesr§-Holstein handett, als seltenes und besonders schutzbedürftiges Geotop ausgewiesen.
lm aktuellen Lanürvirtschafts- und Umweltaüas wird die Bungsberg-Region, in der sich auch die
Abwägungsbereiche Kasseedorfs be{inden, als Geotop'Poterzialgebiet ausgaliesen, da weitere
Untersuchungen zur Ausreisung als Geotop noch ausstehen. Es wird daher darum gebeten, di+
se weiteren Untersuchungen vorzunehmen und bis dahin der Annahme zu folgen, dass es sich bei
der BungsbergrRegion um eine bewrders schützenswerte Stelle - ein Geotop - hardeft, auch
wegen der unmittelbaren Nähe zum im Lanürirtschafts- und Umweltatlas ausge{/i,Esenen Geotop
bei Freudenholm.

b) ArtenschuE

Für die Abwägurgsbereiüe für Windenergie südlich und südnestlich von Bergfeld in der Ge-
meinde Kasseedorf besteht ein Zelkonfiikt adschen Wndenergie und ArtenschuE. Die Abwä-
gungsbereiche sind durch die Natura 2@0 Gebiete DE 1830-391 Obere Schwentine und DE
182&392 Seen des mittleren Schwentinesystems mil seinen natursctutzfachlach besonders wert-
vollen Bächen und Wäldem umschlossen-

Die Natura 2@0 Gebiete DE 183G391 Obere Scfirrentine urd DE 182&392 Seen des mitfleren
Schwentinesystems unterliegen als Gebirate gemeinschaftlicfrer Bedeuhrng einem Verschleclrt+
rungwerbot" Gemäß § 33 Abs. 1 Bundesnaturscfrutzgesetz sind alle Verändenrngen und Störun-
gen, die zu einer erheblichen Beeinträcht§ung des Natura 20@ Gebietes in seinen Erhaltungszie-
le oderden Sctrtrtzalreck maßgeblicfien Bestandteilen führen können, umuläss§,

Das o.g. Verschlechterungsverbot beinhattet die Erhaltungsmaßnahmen. Hierzu gehören die Si-
cherung und der Verbund der Lebensräume und der Austausch der Arten anischen den benann-
ten FFH- Gebieten. Für die hier benannten Gebiete seien beispblhafr db Fledermäuse für den
Lebensraum§p 9130 WaHmeisterbuc*rsnmald, die Rdbaucfiunke ftfr &n Lebensraunrtyp "glEO



I

Auernuälder und die seltenen Vogelarten ( Seeadler, Rohrvveihe, Kranich, Waldwasserläufer,
Weißstorch, Scfuyarzstorch, Uhu und Grauammer) für die Lebensraum§pen 3150 Natürliche eu-
trophe Seen und 326O Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit ihren Kontaktlebensräumen,
genannt.

Die bisher dargestellten Abwägungsbereiche für Windenergie liegen in einem Vorkommensgebiet
dieser besonders geschützten und/oder seltenen Arten. Den Vorkommensgebieten (Balzgebiete,
Nahrungshabitate, SchlafpläEe, Sommer/ Winterquartieren) kommt über den BrutpläEen, Wo-
chenstuben, Laichplätzen hinaus eine besondere Bedetrtung zu. Ein Freihalten von Korridoren ist
für den Erhatt und die Entwicklung zu einem günstigen Erhaltungszustand unerlässlich.

Damit kommt der artenschuErechtichen Einordnung und Barertung (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) eine
besondere Bedeutung in der Vorplanung und Abwfuung zu. So sind schon zu erwartende arten-
schuErechtlichen Verbo,tstatbestärde tlei der Vorplanung besorders zu ge*ichten. Eine Schädi-
gung und Störungen, d-re als Fc*ge einer Planung vorfergesefen werden konnte, also wissentlich
in Kauf genommen wurde, sind verboten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).
Unter dem Gesichtspunkt des Vorcorgeprimips sollten daher die Habitatsüuktur, örtlich konkrete
Kenntnisse und schon vorhandene lGrtierungen in den Abuvägungsproz*s einfließen,
Das Habitatschutzrecfit wurde in diesem Jahr durch den EuGH mit den Urteilen vom 14.O1.2016
zur Waldschkisschenbrücke (Rs.G399/14) und zu Bu§arien (Wndenergie) auch vom 14.01.2016
(Rs.G1 41 /1 4) erheblich verschärft .

b1) Fledermäuse
Kriterium für den weiteren Abwägungsprozess ,,Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Fleder-
mausschutz"

Als Kriterium für den weiteren Abwägungsprozess sind die existierenden drei Fledermauskasten-
reviere südlich der derzeitigen Abwägungsbereiche in der Gemeinde Kasseedorf zu berücksichti-
gen. Diese wurden vom NABU Eutin festgestellt: Ochsenhals (Besalz'. ca. ca. 132 Nnoc), Gut
Stendorf - Kleine Wildkoppel (Besatz: min" 239 Nnoc) und Schöttelngehege (BesaE: ca. 94 Nnoc).
Quelle ist Hen U. Lensinger, NABU Landesstelle Fldermausschutz und -forschung.

Mit den von Herrn Lensinger durchgeführten Kontrollen im Herbst 2015, beidenen alle ausge'
brachten Kästen in den Revieren zwischen Kasseedorf und Eutin kontrolliert und gereinigt wurden,
erfolgte auch eine ausführliche Bestandsaufnahrne. Da der Auftrag durch das MELUR zur Be-
standserfassung - hauptsächlich der Fledermäuse - erst zu einem Zeitpunkt beim NABU einging,
als zumindest die Myotis-Arten ihre Wochenstubenquartiere bereits aufgelöst hatten, haben sie
diese Fledermausarten auch nicht mehr erfassen können. Lediglich in der "Kleinen Wildkoppel" -
Gut Stendorf konnten sie noch eine Wochenstubengesellschaft von Wasserfledermäusen - Myotis
daubentonii nachweisen. Herr Lensinger ist sich sicher, dass sie beiden Kontrollen in diesem Jahr
- Mitte Juli bis Mitte August, die eigentliche Zeit. um eine aussagekräftige Erhebung durchzuführen
- ein gänzlich anderes Ergebnis, insbesondere bei den Myotis-Arten ezielen werden.

Für Fledermäuse stellen Windenergieanlagen ein erhebliches Tötungsrisiko durch den Schlag von
Rotorbläüern oder durch Barotrauma dar. Somit kommt Hinweisen auf vorhandene Fledermaus-
populationen ein großes Gewicht zu. Sie sind Teildes Lebensraumtyp 9130 Waldmeisterbuchen-
wald und unterliegen somit dem Verschlechterungsverbot und den Erhaltungsmaßnahmen.

Für die Kleine Wldkoppel liegt eine aktuelle Wnterkartierung aus dem Februar 2O16 vor (Anlage
1). So wurden in bei der Kontrolle von nur fünf l(ästen 239 Große Abendsegler gefrrnden. Da die
um die Abuvfuurgsbereiche für Windsprgie liegende WaldmeisterbucfienwaHer der benannten
FFH- Gebiete gleicfie und günstigere Habitatstrukturen ( u.a. Methusalembäume mil Großhöhlen)
ftir Fledermäuse als dtua Kleine Wildkoppel aufireisen, ist dort mit \Mntermassenquartieren zu
rechnen.



b2) Rotbauchunke
Weiches Tabukriteium, streng geschützt nach FFH-RL und BNatSchG

lm Landschaftsplan der Gemeinde Kasseedorf sind Artnachweise der Rotbauchunke von Sagau,
über Freudenholm bis nach Bergfeld dokumentiert, Anlaqe 4. Es ist ein Schwerpunktgebiet für den
Rotbauchunkenschutz ausgewiesen. Darüber hinaus sind Vorkommen im Bereich der Voßberghu-
fe und der Stendorfer Wiesenniederungen bekannt.

Die Rotbauchunke ist nach der FFH- Richtlinire (Anhang ll urxd lV) strerg gescfrärtzt. Die Rot-
bauchunke legt während der Warderung ariscten Wnterquartier und Laichganvässer Entfernun-
gen von mehr als 1 Kilometer zurück und ist im Sommerlebensraum vergleichsweise mobil (BfN).
Sie nutrt dabei nicfit nur Überschwemmungsflächen, Weiden und Wesen sondem auch Ackerfiä-
chen.

Jede Zelschneftlung kann durch den Ausbau von Straßen, BauSraßen, §tromtrassenerstellung (s.
Punkt 4 "Netzkapazitäf) und dem Bau der Windenergieanlagen und der damit verbundenen zu-
säElichen Entwässerung (Verlust temporäre ÜUerscfmemmungsflächen in dem besonders kupier-
ten Gelände) eine signifikante und nachhaltige Gefährdung oder Verlust der Population zur Folge
haben.

b3) Seeadler. Rotmilan. weitere Großvöqel
Kiterium für den weiteren Abwägungsprozess .,3 OOO m Seeadlerhorst
Kriterium für den weiteren Abwägungsprozess ,,Gebiet mit besonderer Bedeutung für Großvögel"

Die streng geschtitäen Vogelarten Seeadler, Rotmilan, Rohnreihe, Kranich nutzen die benannten
Abwägungsbereiche für Windenergie regelmäßig (Vorkommensgebiet). Diese starke Frequentie-
rung ergibt sich durch die Lage der Brutplätze zur Lage der Nahrungshabitate. Die Nahrungshabi-
tate sind zum einem die Gewässer Seen, Teiche und Kleingewässer und zum anderen die Wei-
den- und Wiesenflächen. Sowohldie Gewässer als auch die Grünländereien verteilen sich ring-
förmig um die Abwägungsbereiche für Windenergie. Darüber hinaus rrverden die Abwägungsbe-
reiche für Windenergie durch Weißstorch, Schwarzstorch, Uhu, Waldwasserläufer und Grauam-
mer als Vorkommensgebiet genutä.

So sind als größere Gewässer der Stendorfer See, der Sagauer See, Ukleisee, die Teiche südlich
von Bergfe6, Stubbenteicfi in der S&lkoppel und der Eschenteich genannt.

Für das Grünland seien vonangig die großen zusammenhängenden Weiden und Wiesen von
mehr als 10 Hektar genannt, wb die Stendorfer Niederung, die Weklen um Freudenholm, die
Weiden östlich und südöstlich von Bergefeld und um die Voßberghufe. lm weiteren Verbund sind
aucfi das Naturscfiutrgebiet Kassdorfer Teiche und db Weide- urd Gewässerfläcfen Bekmis-
sen zu bedcksictrtigen -

Die bisher berücksicht§ten Mindestabstände und Prtifradien (Brutplätze) sind auf den Einzehfall
hin um die Frage nach dem Vorliegen eines Sclrwerpunktgebietes (Vorkommensgebiet) zu erwei-
tern und auf die hier benannten Arten hin zu bewerten.

ln Anlaoen 5 ist zu erkennen, dass §ch die SchuEgebiete rund um db Abuvägungsbereiche der
Gemeirde Kasseedorf ausdehnen. Vor allem Großvfuel bewegen sich zrviscfren den SchuEge-
bieten und kreuzen demnaclr insbesondere die Abwägungsbereiche. Dies würde urnreigerlich zr.l
Kollisionen ftihren.

Darüber hinaus venreise ich auf das Naturschutzvorhaben des Wasser Otter Mensch e.V.,
Trägerverein der Lokalen Aktion Schwartau-Schwentine in Stendorf (Anlaoe 6). Dieses Vorhaben,
insbesondere die Flächen§cherung und die NaturschuEmaßnahmen, wurde mit öffenilichen Mit-
teln des Landes SH gefordert. Die dort liegende Mühlenwiese bietet mittlentreile etlichen Vogelar-
ten ein Bruthabitat und entwickelt sich zu einem Ruhe- und Rastgebiet für einige Zugvögelarten.



Auf der Mühlenwiese hd der Verein seit Umsetzung der ersten NaturcchuEmaßnahmen 2012
schon folgende Arten beobachten können: KietriE (Brutpaar) , Lerchen (BrutpaarQ, Rohrueihe
(BruQaar), Eisvogd, Flußregenpfdfer, Kanicfie, Brandgänse, Graugänse, div. Entenvögel, Be-
kassine, Faan, Austernfischer, Dohlen.

Zu 3) Tourismus und Erholunq
Krrterium für den weiteren Abwägungsprozess "Naturpa*e"
Kiteium für den weiteren Abwägungsprozess ,,Schwerpunkträume für Tourismus und Erholung"

Wie der Verband deutscher Naturparke bereits 2011 in seinem Positionspapier ,,Energiewende im
Einklang mit Natur und Landwirtschaft' beschreibt, muss die Energiewende im Einklang mit den
Zielen "SchuE von Natur und Landschaft", "Erhalt der biologischen Vielfalt" sowie "naturnahe Er-
holung und nachhaltiger Tourismus" erfolgen- Weiterhin wird dargestellt, dass Naturparke unver-
wechselbare Landschaften sind, die aufgrund Vielfatt, Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft besonders für die Erholung dienen. Daher ist in Naturparken besonders darauf zu aclv
ten, dass das charakteristische Landschaftsbild, die Erholungseignung und Erholungswert der
Landschaft und die Arten- und Biotopvielfatt nicht durch die Errichtung von Windenergieanlagen
beeinträchtigt werden.

Die beiden Abwfuungsflächen der Gemeinde Kasseedorf liegen an landschaftlich exponierten
Stellen, da sie mit 71-107 m ü NN für schleswig-holsteinische Verhältnisse sehr hoch liegen. Bei
einer AnlagenhÖhe ron 200 m $räre somit eine Gesamthöhe von teilweise über S0 m ü NN gege
ben. Die Anlagen würden selbst den Gipfel des Bungsbergs - der hti,chsten Erhebung in SH mit
167,4 m ü NN - um bis zu 14O m übenagen, und damit das Landschaftsbild extrem weiträum(;
beeinträcht§en. Dies beträfe weite Teile der Kreise Ostholstein und Plön und insbesondere aucft
die Umgebung des Ballungsraums Kreisstadt Eutin. Die Enicttung von Windkraftanlagen würden
als Fremdkörper in Erscfreinung üeten und so in der o.g. Umgebung grob unarlgemessen er-
scheinen.

Dies stellt eine erhebliche, langfrist§e, wesensfremde und großfläch§e Beeinträcht§ung des cha
rakteristiscfien Landschaftsbildes und der Erholuqgse§nung der l-andschaft dar, urcshalb die AF
wägungsbereiche auf dem Gebiet der Gemeinde Kasseedorf aus den Planungen herauszunetp
msr sind.

Zu 4) NeEkapazität
Kriteri u m fü r den weiteren Abwägungsprozess,,Netzkapazität"

Wenn mit der Netzkapazität die Auslastung der abführenden Stromleitung gemeint ist, kann für ei-
nen Windpark im Gemeindegebiet Kasseedorf davon ausgegangen werden, dass dieser an die
110 kV-Leitung der E.ON-Hanse zwischen Göhl und Lübeck einspeisen müsste. Diese Leitung ist
in ihrer Kapazitäl bereits ausgelastet, dies belegen u.a. die vor allem durch Windkraft auf der lnsel
Fehmarn erzeugten und schon jetzt nicht mehr komplett abführbaren Strommengen.

Die in der Entwicklung befindliche 380 kv-Leiturq der Tennet ist aufgrund einer Vielzahl urqelös-
ter Fragen derzeit in ihrer konkreten Realisierung nicfrt absehbar. Die Ereichbarkeit beider Lei-
tungen beträgt ca. 10 km.

Diese Entfernung zu den o.g. Leitungen führen zu einem weiteren, massiven Eingriff. Zur Realisie-
rung der Leitungszusammenführung werden umfangreiche Arbeiten erforderlich werden. Dies
führt zu einem erheblichen Eingriff in den Boden und die Landschaft. Je nach Auswahlder Stre-
ckenführung zwischen den Windkraftanlagen und der 380 kV-Leitung können FFH-Gebiete, Be-
reiche der Rotbauchunke und weitere geschützte natur- und artenschutzrechtliche Belange betrof-
fen sein. Dies gilt ebenfalls für den Ausbau der Wege zu möglichen Wndkraftanlagen. Diese



müssten sowohl in der Breite als auch in der Tragfähigkeit ausgebaut werden bzw. erstmalig her-
gestellt werden-

Es ist nach jeEigem Stard daher davon auszrrg€hen, dass die vorhandere NeEkapazität nicht
ausreicftt und sich diese weder schnell noch ohne großfläch§e Eingriffe in die Landschaft noch in
wirtschaftlich darstellbarer Weise realisieren lässt. Somit sind die Abwägungsbereiche auf dem
Gebiet der Gemeinde Kasseedorf faktisch ungeeignet und daher nicht mehr als Abwägungsbe
reich zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Bürgermeisterin

(Voß)

Anlaqen:
Anlage 1. AbrundungssaEung Bergfeld
Anlage 2: Bild 1 von SSO nach NNW
Anlage 3: Bild 2 von SO nach NW
Anlage 4. Auszug aus dem Landschaftsplan 1992 Kasseedorf zur Rotbauchunke
Anlage 5: Kartenauszug Natura 2000 Gebiet
Anlage 6: Maßnahmenplanung Naturschutzprojekt in Stendorf
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